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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Geschäftsbereich 4 Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 401 Zentrales Fördermanagement 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Karl-Heinz Schmitz 
+49 202 563 6067 
+49 202 563 4772 
karl-heinz.schmitz@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

24.01.2019 
 
VO/0076/19 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

13.02.2019 BV Elberfeld Empfehlung/Anhörung 
14.02.2019 Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
 Empfehlung/Anhörung 
19.02.2019 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss 
WAW Empfehlung/Anhörung 
20.02.2019 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
25.02.2019 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Finanzierung der Mehrkosten für das Projekt Von-der-Heydt-Platz 

 
Grund der Vorlage 
 
Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Von-der-Heydt-Platzes durch Umschichtung von 
Fördermitteln innerhalb des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 
29.11.2018.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verwaltung wird beauftragt einen Antrag auf Förderung beziehungsweise Sicherstellung 
der Gesamtfinanzierung der mit der VO/1074/18 beschlossenen „Neugestaltung des 
Stadtplatzes Von-der-Heydt-Platz“ sowie der dazugehörigen Fußgängerzone „Herzogstraße“ 
zu stellen. 
 

 
Einverständnisse 
 
entbehrlich 
 
 
Unterschrift 
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Dr. Slawig 
 
 
Begründung 
 
Mit der VO/0785/17 hat der Rat im Rahmen der Fördergebietskulisse Elberfeld die in Rede 
stehende Maßnahme mit geschätzten Ausgaben i. H. v. 1.429.306,00 € beschlossen. 
 
Auf den daraufhin gestellten Förderantrag wurden seitens der Bezirksregierung Düsseldorf 
diese Ausgaben anerkannt und Fördermittel i. H. v. 1.143.445,00 € mit anderen 
Teilmaßnahmen bewilligt. Der Bescheid beläuft sich insgesamt auf 2.505.645,00 €. 
 
Zwischenzeitlich haben sich für die Teilmaßnahme „Neugestaltung des Stadtplatzes Von-
der-Heydt-Platz“ Mehrausgaben in Höhe von 710.760,13 € ergeben, die Gesamtausgaben 
betragen somit 2.140.066,13 €. Hierzu wird auf den Durchführungsbeschluss vom 
17.12.2018 (Drs. Nr. VO/1074/18) verwiesen. 
 
Um hierfür die Gesamtfinanzierung sicherzustellen, muss ein Antrag auf Anerkennung und 
Förderung von Mehrausgaben bei der Bezirksregierung gestellt werden.  
Bei einem Fördersatz der Stadt von 80 v. H. ergibt sich ein Anteil der Fördermittel von 
nunmehr insgesamt 1.712.052,90 € 
Zur Deckung der benötigten Fördermittel wird die Verwaltung bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf folgende Änderungen des Zuwendungsbescheides vom 29.11.18 beantragen: 
 

Teilmaßnahme Förderung bisher Veränderung (+/-) Förderung neu 

Hof- und 
Fassadenprogramm 

200.000,00 € -101.407,90 € 98.592,10 € 

Qualitätsoffensive 
Innenstadt 

423.200,00 € -167.200,00 € 256.000,00 € 

Innenstadtmanagement 600.000,00 € -300.000,00 € 300.000,00 € 

Neugestaltung Von-der-
Heydt-Platz inkl. 
Herzogstraße 

1.143.445,00 € +101.407,90 € 
+167.200,00 € 
+300.000,00 € 

1.712.052,90 € 

 
1. Im Hof- und Fassadenprogramm ist eine Reduzierung zu Beginn nach Aussage der 

Projektleitung möglich, da erfahrungsgemäß zunächst eine Anlaufphase benötigt 
wird. 

2. Für die Qualitätsoffensive werden die Mittel nach Angabe der Projektleitung nur in 
reduziertem Umfang benötigt. 

3. Nach Aussage der Projektleitung ist die Teilmaßnahme „Innenstadtmanagement“ erst 

ab 2020 umzusetzen und somit ist es für den Beginn ausreichend, die erste Hälfte 

vergeben zu können. Die zweite Hälfte soll für das Stadtentwicklungsprogramm 2020 

im Jahr 2019 neu angemeldet werden, wenn  die Finanzierung des städtischen 

Eigenanteils sichergestellt werden kann.  

4. Die Finanzierung des höheren kommunalen Eigenanteils soll  durch Umschichtungen 

innerhalb der Gebietskulisse sichergestellt werden. Die vorgesehene Maßnahme 

„Umgestaltung des Kirchplatzes“ muss zurückgestellt werden, weil hier noch eine 

Zweckbindungsfrist aus einer vorherigen Förderung besteht. Ob die Maßnahme 

allerdings zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt durchgeführt werden kann, steht 

unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Hierüber muss im Rahmen der nächsten 

Haushaltsplanung entschieden werden. 
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Demografie-Check 
 
entfällt 
 

 
Zeitplan 
 
Der Antrag wird unmittelbar nach dem Ratsbeschluss gestellt 

 

 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

